
Arbeitshilfe: Höhe der Leistungen nach SGB II und AsylbLG, 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss (Stand: 1.1.2018)  
 
Regelbedarfe und Mehrbedarfe SGB II 

 
Kindergeld  

Kind 2015 2016 2017  2018 

für das erste 
Kind 

188,- 190,- 192,- 194,- 

für das zweite 
Kind 

188,- 190,- 192,- 194,- 

für das dritte 
Kind 

194,- 196,- 198,- 200,- 

für jedes 
weitere Kind 

219,- 221,- 223,-  225,- 

  
 
Unterhaltsvorschuss:  Kinderzuschlag:  

Kind 0-5 J. 154,- 

Kind 6-11 J. 203,- 

Kind 12-17 J. 273,- 
Bis 2016 Seit 2017 

Max. 160 €  Max. 170 €  

Regelleistung 

RL für Alleinstehende / Alleinerziehende 416,- 100 % 

RL für volljährige Partner*innen innerhalb 
einer Bedarfsgemeinschaft 

374,- 90 % 

RL für unter 25jährige im Haushalt der 
Eltern, RL für ohne Zustimmung 
ausgezogene unter 25 Jährige 

332,- 80 % 

RL für Kinder von 14 bis 17 Jahre 316,-  

RL für Kinder von 6 bis 13 Jahre 296,-  

RL für Kinder von 0 bis 5 Jahre 240,-  

Eine Zusammenstellung der einzelnen „Abteilungen“ innerhalb der jeweiligen 
Regelbedarfsstufen des SGB II nach Regelbedarfsermittlungsgesetz finden Sie hier. 
 
Mehrbedarf 

MB für Schwangere ab Beginn der 13. 
Woche 

70,72 bei RL 416,-  17 % der 
maßgebl. RL 

MB für Alleinerziehende mit einem Kind 
unter 7 Jahren oder zwei Kindern unter 
16 Jahren 

149,76 36 % 

MB für Alleinerziehende mit 
minderjährigen Kindern  

49,92 pro Kind 12 % pro Kind, 
max. 60 % 

MB für erwerbsfähige Menschen mit 
Behinderung, die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 33 
SGB IX erhalten 

145,60 bei RL 416,- 35 % der 
maßgebl. RL 

MB für dezentrale 
Warmwasserversorgung 

9,57 bei RL 416,- 2,3 % der 
maßgebl. RL 

  

http://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2017/Boeker-Aufteilung-RB_2018_nach-EVS-Abteilungen.pdf


Regelbedarfe im AsylbLG 
 

Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 

 Gesamtbedarf Davon: 

 
„notwendiger 
Bedarf“ 

„notwendiger 
persönlicher 
Bedarf“ 

RL 1 für alleinstehende 
Minderjährige oder 
Erwachsene 

354,- 219,- 135,- 

RL 2 für volljährige 
Partner*innen in 
gemeinsamem Haushalt 

318,- 196,- 122,- 

RL 3 für weitere 
Erwachsene ohne eigenen 
Haushalt (nicht für 
Erwachsene in 
Gemeinschaftsunterkünften 
und nicht für erwachsene 
haushaltsangehörige 
Kinder!) 

284,- 176,- 108,- 

RL 4 für 
haushaltsangehörige 
Jugendliche von 14 bis 17 
Jahre 

276,- 200,- 76,- 

RL für Kinder von 6 bis 13 
Jahre 

242,- 159,- 83,- 

RL für Kinder von 0 bis 5 
Jahre 

214,- 135,- 79,- 

 

Zusätzlich: Bedarfe für Hausrat werden nach individuellem Bedarf gesondert erbracht. 
Zu den einzelnen Abteilungen der Regelleistungen siehe folgende Seiten. 
 
Analogleistungen (§ 2 AsylbLG) 

RL 1 für jeden erwachsenen Leistungsberechtigten, der in 
einer Wohnung nicht mit einem Partner zusammen lebt 

416,- 

RL 2 für jeden erwachsenen Leistungsberechtigten, der in 
einer Wohnung mit einem Partner zusammen lebt 

374,- 

RL 3 für jeden erwachsenen Leistungsberechtigten in einer 
stationären „Einrichtung“ (nicht: Gemeinschaftsunterkunft) 

332,- 

RL 4 für Jugendliche von 14 bis 17 Jahre 316,- 

RL 5 für Kinder von 6 bis 13 Jahre 296,- 

RL 6 für Kinder von 0 bis 5 Jahre 240,- 

 



Die Zusammensetzung der Grundleistungen nach  
§ 3 AsylbLG 
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